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Die Walenseeautobahn soll
aufwendig saniert werden
Ein Vierteljahrhundert wird
die Eröffnung der Walensee -
autobahn im November
zurückliegen. Nun befasst man
sich mit Sanierungsarbeiten,
die voraussichtlich 2017/18
durchgeführt werden.

Von Jerry Gadient

Sargans. – Baustellenfrei auf der Au-
tobahn durchs Sarganserland – das
wird ab Ende Oktober wieder der Fall
sein, wenn die dreijährige Total -
erneuerung der A3/A13 rund um die
Verzweigung Sarganserland abge-
schlossen sein wird.

Allerdings nur für fünf Jahre. Denn
voraussichtlich 2017/18 erfolgen Sa-
nierungsmassnahmen im Abschnitt
Walenstadt–Murg, und damit auf der
1987 dem Verkehr übergebenen Wa-
lenseeautobahn.

In «annehmbarem Zustand»
Die Arbeiten werden jedoch nicht so
umfangreich sein wie bei der jetzi-
gen A3/A13-Totalerneuerung. Ge-
mäss Karin Ammann, Medienverant-
wortliche bei der Filiale Winterthur
des Bundesamts für Strassen (Astra),
müssen insbesondere die Betriebs-
und Sicherheitsanlagen in den Tunnels
ersetzt werden.

Die weiteren Bauteile der heute 25
Jahre alten Autobahn seien in einem
ungenügenden Zustand. Sie können
jedoch mit einfachen Massnahmen,
beispielsweise der Sanierung der Fu-
gen der Betonfahr bahn, des Deckbe-
lags der Brücken oder der vereinzelt
defekten Entwässerungsleitungen in-
stand gesetzt wer den.

Es braucht noch etwas Zeit
In diesem Zuge werde der Abschnitt
auch lärmtechnisch saniert, wobei
der Umfang der Arbeiten noch nicht
bekannt ist. Gestartet worden sind
die Projektierungsarbeiten für den
Lärmschutz der A3 von Walenstadt

bis Weesen. Gemäss Karin Ammann
sind die Daten und Vorbereitungs-
massnahmen umfangreich und wer-
den noch einige Zeit beanspruchen.

Sicherheitsstollen für Kerenzerberg
Die ersten Resultate werden bis im
kommenden Frühjahr erwartet, an-
schliessend wird mit den Betroffenen
Kontakt aufgenommen. Die Planauf-
lage soll in der zweiten Jahreshälfte
2013 erfolgen, und anschliessend
wird der Zeitplan für die Umsetzung
der Massnahmen festgelegt.

Zu einer grösseren Baustelle wird
wohl der Kerenzerbergtunnel zwi-
schen Weesen und Murg, voraussicht-
lich ab 2015. Dieser 1986 eröffnete

Tunnel muss grundlegend erneuert
werden. Und weil die technische
Überprüfung ergeben hat, dass die
Fluchtwege nicht den neuen Normen
und Richtlinien für die Tunnelsicher-
heit entsprechen, muss parallel zum
5,7 Kilometer langen Tunnel ein Si-
cherheitsstollen gebaut werden.

Seit August 2011 sind im Kerenzer-
bergtunnel Überbrückungsmassnah-
men für die Erhöhung der Sicherheit
getätigt worden, zu denen die Erneue-
rung der Lüftungsanlage und der Sig-
nalisationssteuerung sowie Arbeiten
am Tunnelgewölbe gehören. In Kürze
sind diese Massnahmen abgeschlos-
sen. In der ersten Jahreshälfte 2013
soll dann die Auflage für den Sicher-

heitsstollen erfolgen und dieser vo-
raussichtlich Ende 2015 angegangen
werden. Ende 2018 soll er fertig sein
und anschliessend bis Ende 2020 der
Tunnel saniert werden.

Gesamtprojekt kostet 250 Millionen
Der Sicherheitsstollen und die Sanie-
rung des Kerenzerbergtunnels in
Fahrtrichtung Chur wird eine auf-
wendige Angelegenheit.

Nach heutigem Kenntnisstand be-
laufen sich die Kosten des Gesamt-
projektes auf etwa 250 Millionen
Franken – das ist gleich viel wie die
gegenwärtige Gesamtsanierung der
A3/A13 rund um die Verzweigung
Sarganserland.

Erneuerungsbedarf: Der Kerenzerbergtunnel wird wohl zu einer der grössten Baustellen. Archivbild Darko Cetojevic

Der Süden senkt eine Grenze in den Heimen
Wenn das eigene Vermögen auf
4000 Franken schrumpft, über-
nimmt die Gemeinde weitere
ungedeckte Heimkosten. Diese
SKOS-Empfehlung übernimmt
nun auch Glarus Süd, das bis
jetzt schon bei 8000 Franken
Freigrenze zahlte. 

Von Fridolin Rast

Glarus Süd. – Eine Einwohnerin oder
ein Einwohner in einem Alters- oder
Pflegeheim muss zuerst einmal selber
die Kosten für den Aufenthalt und ei-
nen bestimmten, gesetzlich geregel-
ten Teil der Pflege bezahlen. In zwei-
ter Linie bezahlt nach dem Glarner
Sozialhilfegesetz die Wohnortgemein-
de. Denn wie Glarus Süd im jüngsten
Bulletin festhält, soll niemand durch
den Eintritt in ein Heim von der Für-
sorge abhängig werden. Die Gemein-
de wendet dabei ab 1. Juli eine Vermö-
gensfreigrenze von 4000 Franken an.

Gerichtsurteil gibt den Anstoss
Bisher zahlte man im Süden, sobald
das private Vermögen auf 8000 Fran-
ken schrumpfte, was laut Bulletin «in
der Praxis durchaus sinnvoll war».
Denn so sei das Konto nicht gleich
überzogen, wenn eine Heimrechnung
mit «meist höheren Kosten als 4000
Franken» zu bezahlen sei.

Auf die Gemeinderechnung wirke
sich die Änderung «nur mit ganz we-
nigen Tausend Franken» jährlich aus,
heisst es in Glarus Süd auf Anfrage.

Glarus Süd senkt die Freigrenze
aufgrund eines Urteils des Verwal-
tungsgerichts vom März. Das Gericht
hatte über die Beschwerde einer Be-
wohnerin des Pfrundhauses in Glarus
zu befinden. Sie pochte unter ande-
rem auf die höhere Freigrenze. 

Das Gericht hat ihre Beschwerde
abgewiesen und die Freigrenze von
4000 Franken verbindlich erklärt,
welche die Gemeinde Glarus schon
bisher anwendet. Denn laut Verwal-
tungsgericht verweist das Glarner So-
zialhilfegesetz für die Bemessung der
wirtschaftlichen Hilfe auf die SKOS-
Richtlinien. Diese würden nur da

nicht angewendet, wo das Glarner
Gesetz andere Beträge nennt. Die
SKOS-Richtlinien gelten also auch in
Sachen Vermögensfreigrenze.

Glarus Nord wendet bereits die
4000-Franken-Grenze an, wie Steve
Nann, Leiter Gesundheit, sagt. Man
prüfe sie aber erst nach Zahlung der
offenen Heimkostenrechnungen und
handhabe sie, wenn es um ein paar
Hundert Franken gehe, im Zweifel
grosszügig. Denn: «Die Heimbewoh-
ner sind die schwächsten Mitglieder
der Gesellschaft, und sie haben ihr Le-
ben lang Steuern und Krankenkas-
senprämien bezahlt.»

Familie oder Gemeinde? Die Grenze für Heimkosten – hier das Alterszentrum
Schwanden – wird nach einem Gerichtsurteil verschoben. Bild Fridolin Rast

Der Norden verabschiedet
den Ortsplanungs-Bericht
Der Gemeinderat Glarus Nord
hat den Konzeptbericht für die
Ortsplanung verabschiedet.
Ende September kann sich
die Bevölkerung selbst
noch einmal zu Wort melden.

Glarus. – Die Gemeinde Glarus Nord
teilt in einem Bulletin mit, dass im
April der Konzeptbericht mit der
Konzeptkarte verabschiedet worden
ist. Im Bericht sind alle 18 Leitsätze
mit einem Beschrieb sowie einer Be-
urteilung der Relevanz und der Aus-
wirkungen erläutert.

Diese Erläuterungen stützen sich
auf die Diskussion in der Ortspla-
nungskommission, den Arbeitsgrup-
pen, der Konferenz und dem Steue-
rungsausschuss. Sie sind rein infor-
mell und entfalten keine Wirkung. Es
ist Aufgabe des Gemeinderichtplans,
diese Inhalte weiterzuentwickeln und
behördenverbindlich umzusetzen.

Bericht im Internet aufgeschaltet
An der fünften Ortsplanungkommis-
sions-Sitzung wurde der Konzeptbe-
richt nochmals diskutiert und punktu-
ell bereinigt. Damit gilt die Konzept-
phase als abgeschlossen, und der Be-
richt wird öffentlich zugänglich auf
dem Internet aufgeschaltet.

Parallel zum Abschluss der Kon-
zeptphase wurde bereits im März
2012 die Richtplanphase eingeleitet.

Die STW AG für Raumplanung er-
arbeitete zusammen mit den Exper-
ten den Inhaltsraster und die ersten
Planskizzen für den späteren Ge-
meinderichtplan (GRIP).

Leitplanken für Raumentwicklung
Dieser inhaltliche Aufbau des Ge-
meinderichtplans und die Planent-
würfe wurden an der Ortsplanungs-
kommissions-Sitzung Mitte Juni vor-
gestellt und erstmals diskutiert.

Dabei wurden die Aufgaben und die
Wirkungen des GRIP als Führungsin-
strumente für die räumliche Entwick-
lung erläutert. Der GRIP wird die
Leitplanken setzen für die Räume, in
denen zukünftig die Entwicklungen
im Bereich Wohnen, Arbeiten und Er-
holen stattfinden.

Bevölkerung kann sich einbringen
Die Grundlagen für die laufenden
Prozesse werden schrittweise ver-
dichtet. Derzeit ist die Erhebung der
Baulandflächenreserven und der Nut-
zungskapazitäten in Bearbeitung.

Parallel werden auch die eingehen-
den Wünsche und Vorschläge erfasst
und bezüglich deren Relevanz für den
GRIP oder die Nutzungsplanung ein-
geschätzt. Die Bevölkerung wird dann
am 29. September die Möglichkeit er-
halten, sich anlässlich einer zweiten
Grossgruppenkonferenz erneut aktiv
in den Prozess der Ortsplanungsrevi-
sion einzubringen. (mitg)

leserbriefe

Wanderweg: Drahtseil
heimlich entfernt
Die Bergtour über den schmalen
Leist, die im Glarner SAC-Clubführer
Nummer 452 auf Seite 123 beschrie-
ben ist, war seit mehr als 60 Jahren an
drei ausgesetzten Stellen mit einem
Drahtseil gesichert.

Somit war die Tour für trittsichere
und schwindelfreie Berggänger ohne
Schwierigkeiten zu begehen.

Am Sonntag, 24. Juni, haben wir –
meine Frau und ich – eine Rund-Berg-
tour gemacht. Von der Talalp über Fe-
densattel, den schmalen Leist zum
Nüenchamm und von dort hinunter
nach Habergschwänd und Talalp. 

Nun haben wir nicht schlecht ge-
staunt, als in dem im SAC-Führer be-
schriebenen «grasbewachsenen Ka-
min» das Drahtseil fehlte. Für meine
Frau stiess deshalb der Aufstieg an die
Leistungsgrenze, und auch für mich
bedeutete er – zusammen mit dem
Hund – eine Herausforderung.

Nun frage ich mich, welcher feige
und hinterhältige Mensch sich befä-
higt und berechtigt gefühlt hat, dieses
über 60-jährige, aber absolut intakte
Drahtseil heimlich zu entfernen res-
pektive herauszuschneiden.

Hat dieser Mensch auch daran ge-
dacht, welche Verantwortung er damit
übernommen hat? Was würde (mit
ihm) passieren, wenn jemand an die-
ser Stelle abstürzte?

Dasselbe gilt für denjenigen, wel-
cher am Nüenchamm ein rotweisses
Täfelchen angebracht hat, welches
wegen der schlechten Markierungen
vor dem Begehen des schmalen Leis-
tes warnt.

Jeder Bergweg vergandet, wenn er
nicht mehr begangen wird. Im Büch-
lein «Wanderwege Schweiz» kann
man nachlesen, wie solche Wege mar-
kiert werden müssen.

Zum Abschluss noch das Positive an
der Geschichte: Der Präsident des Ver-
kehrsvereins Mollis, Pankraz Hauser,
plant einen Ausbau des Weges über
den schmalen Leist.

Ich erwarte allerdings vom heimli-
chen «Herausschneider» des Draht-
seils, dass er sich – von mir aus auch
heimlich – bei Pankraz Hauser meldet
und ihm bei der Sicherung des Weges
über den schmalen Leist tatkräftig
hilft.
Ernst Menzi, Filzbach


